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Verordnungs -Blatt
der

Generaldireetion der Großherzoglich Badischen Staatseisenhahnen .

Carlsruhe , den 16 . Dezember 1872 .

Inha l t.
Allgemeine Berfügungeu . Festsetzung der Diäten für Beamte und Bedienstete der Eisenbahnbetriebsverwaltimg.

— Frachtfreie Beförderung von Gegenständen zur Unterstützung der Ueberschwemmungsnothleidenden in den deutschen

Küstenländern der Ostsee .

Sonstige Bekanntmachungen. Nr . 62872 . 6 . I) . Uebergang der Post und Telegraphie an die ReichSverwaltnng ,
h . i . das Cautionswesen . — Nr . 62339 . L . Hemmungen im Güterverkehr .

Allgemeine Verfügungen .
Nr . 62667 . 11 .

Die Festsetzung der Diäten für Beamte nnd Bedienstete der Eisenbahnbetriebs¬

verwaltung betreffend .

Mit höchster Staatsministerial -Entschlicßuug Vvm 29 . November l . I . Nr . 2374/5 wurden

nachgenaunte Beamte und Bedienstete der Staats - Eisenbahnverwaltung bezüglich ihrer Diäten -An -

sprüche in die beigesetzten Classen des Tarifs zum Reglement vom 9 . Mai 1867 eingereiht , und

zwar in die

Classe III : der Vorstand der Eisenbahnhauptcasse ; .

„ IV : die Oberbetriebs -Jnspectorcn ,

„ Bezirksbahn -Jngenieure ,

„ Maschinen -Jngenieme ,
der Vorstand der Hauptverwaltung der Eisenbahnmagazinc ,

die Vorstände der Eisenbahnhcmptcontrolcn ,

„ Oberbuchhalter ;

„ V : der Controleur der Hauptverwaltung der Eisenbahnmagazine ,

die Bctricbscontroleure ,

„ StatioitScontroleurc ,

„ Abtheiluilgs -Jngeitieure ,

„ Vorsteher der Telegrapheubüreaux ;
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Classe VII : die Oberschaffner ,

„ Waagmeister und dNagazins -llnteranfseher ,
der Telegraphenleitungsaufseher ;

„ VIII : die Gehilfen der Telegraphenwerkstätte ;

„ IX : die Wagenrevidenten .

Carlsruhe , den 9 . Dezember 1872 .

Generaldirection der Gro ß h e rz o g li ch Badischen Staatseiseirbahneu .
Z i m m e r .

Nr . 63577 . II .

Frachtfreie Beförderung von Gegenständen zur Unterstützung der Ueberschwem -

mungsnothleidenden in den deutschen Küstenländern der Ostsee betreffend .

Zufolge Genehmigung Großh . Handelsministeriums ist für Sendungen , welche für die Noth¬

leidenden in den deutschen Küstenländern der Ostsee bestimmt sind , auf den Großh . Badischen

Bahnen frachtfreie Beförderung bewilligt worden .

Die Stationen werden deßhalb angewiesen , derartige Sendungen , sofern dieselben an eine

öffentliche Behörde oder an ein Hilfscomitü gerichtet und in dein betreffenden Frachtbriefe als

„ Unterstützungsgegenstände
" bezeichnet sind , in jedem Gewicht frachtfrei zu befördern und sind die¬

selben vorerst in gebrochener Kartirnng auf die diesseitigen Uebergangsstationen ( Heidelberg oder

Würzburg ) abzufertigen .

In den bezüglichen Frachtkarten ist der Bormerk „ Unterstützungsgcgenstände für die Ostsee¬

beschädigten "
zu machen .

Carlsruhe , den 13 . Dezember 1872 .

Generaldirection der Großherzoglich Badischen Staatseiscnbah ne n .

Z i m »rer .

Sonstige Bekanntmachungen .
2 rganisatio u .

Nr . 62872 . 6t . I ) . Mit dem 1 . Januar des l . Z .

sind die Dienstcautionen derjenigen Beamten und Bedienste¬
ten , welche in die Reichspost - bezw . Telegraphenverwaltung
übergetreten sind , mit dem Vorbehalt auf den Conto dieser

Reichsvcrwaltnngen übertragen worden , daß sie noch bis

zum Schlüsse dieses Lahres der badischen Regierung zur
Befriedigung etwaiger Ansprüche verhaftet bleibe ».

Die Großh . Dienststellen , welche au einen jener Be¬

amten oder Bediensteten etwa noch eine in Folge der

Dienstführung entstandene Forderung zu machen haben ,
werden deßhalb beauftragt , solche innerhalb 10 Tagen an¬

her zur Kenntuiß zu bringen .

Hierbei wird darauf ' aufmerksam gemacht , daß die

Dienststelle , welche unterlassen sollte , eine Forderung in¬

nerhalb des gestellten Termins dahier anzumeldcn , für die

Folgen dieser Unterlassung aufkommen müßte .

Gütert r ansp o r t .

Nr . 62339 . 11 . Mit Bezug aufVerfügung Nr . 55432 . U .
Vervrdn .- Blatt Nr . 58 werden die Güterstalionen in Kennt -

niß gesetzt , daß mit Wirkung vom 4 . Dezember l . I . ab

die reglementmäßigcn Lieferzeiten für den Local - und direk¬

ten Güterverkehr nach Stuttgart wieder in Kraft getre¬
ten sind.
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